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Text 

§ 61. Verwahrung der Ladung. 

(1) Die Ladung ist am Fahrzeug so zu verwahren, daß sein sicherer Betrieb nicht beeinträchtigt, 
niemand gefährdet, behindert oder belästigt und die Straße weder beschädigt noch verunreinigt wird. Es 
ist verboten, einen Teil der Ladung nachzuschleifen, es sei denn, daß es sich um eine vom Straßenerhalter 
erlaubte Beförderung von Baumstämmen auf Holzbringungswegen handelt. 

(2) Das hintere Ende der Ladung ist, wenn sie das Fahrzeug mehr als 1 m überragt, deutlich zu 
kennzeichnen und bei Dunkelheit mit einer weißen Tafel mit rotem Rand aus rückstrahlendem Material 
zu versehen. 

(3) Ladungen, die durch Staub- oder Geruchsentwicklung oder durch Abfallen, Ausrinnen oder 
Verspritzen Personen belästigen oder die Straße verunreinigen oder vereisen können, sind in 
geschlossenen und undurchlässigen Fahrzeugen oder in ebenso beschaffenen Behältern zu befördern. 
Ladungen, die abgeweht werden können, sind mit Plachen oder dergleichen zu überdecken; dies gilt für 
die Beförderung von Heu oder Stroh sowie für Düngerfuhren jedoch nur, wenn sie mit Fahrzeugen 
transportiert werden, mit denen eine Geschwindigkeit von 50 km/h überschritten werden darf. 

(4) Ladungen, die durch die Bewegung des Fahrzeuges Lärm verursachen können, müssen mit 
schalldämpfenden Unter- oder Zwischenlagen versehen, fest zusammengebunden oder aneinandergepreßt 
werden. 

(5) Blendende Gegenstände sind auf offenen Fahrzeugen verhüllt zu befördern. 

(6) Ist die Ladung ganz oder teilweise auf die Straße gefallen, so hat der Lenker zunächst allenfalls 
erforderliche Maßnahmen zur Verhinderung von Verkehrsstörungen zu treffen, das Beförderungsgut von 
der Straße zu entfernen und die Straße zu reinigen. 
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